
dein doch immer nur aus dem pflichtmäßigen Handeln
aller einzelnen hervorgehn kann, also eigner Pflicht¬
formeln nicht bedarf; sofern aber solche Gemeinschaften
andern gegenüber selbst als einzelne erscheinen, muß
auch für sie gelten, was von den natürlichen Personen
gilt. Hierzu gehört freilich auf der andern Seite als
Gegenstück auch noch dieses, daß, wenn der einzelne
angesehen wird als in die schon bestehende Gemeinschaft
ein tretend, sein sittliches Handeln überall nur erscheint
als ein Anknüpfen an das schon Bestehende, mithin mehr
durch die Gemeinschaft bestimmt als durch ihn, so daß
das Gegenteil des eben Gesagten ratsamer scheint, näm¬
lich die Gemeinschaft als das ursprünglich handelnde
Subjekt in der Pflichtenlehre zum Grunde zu legen.
Allein die Gemeinschaft besteht nur durch das fort¬
währende Handeln der einzelnen in ihr, und ist also
selbst nur als deren Tat anzusehen, so daß jedes an¬
knüpfende Handeln eigentlich doch ein die Gesellschaft
stiftendes und in jedem Augenblick wieder erzeugen¬
des ist.
Aus diesen Betrachtungen nun gehen zwei Einteilungs¬

gründe hervor für das ganze Gebiet des pflichtmäßigen
Handelns. Der erste nämlich ist dieser. Eine Gemein¬
schaft könnte nicht bestehen, wenn nicht die sittliche
Kraft in allen einzelnen dieselbe und die sittliche Auf¬
gabe für alle dieselbe wäre, und dadurch also ist bedingt
ein in allen gleichzusetzendes Handeln. Allein sofern der
sittliche Wille jedem einzelnen einwohnet in seiner Per¬
son, und jeder als ein schon irgendwie gewordener die
Ausführung dieses Willens beginnt auf den Grund seiner
Überzeugung, welche der Ausdruck ist seiner von allen
Andern unterschiedenen sittlichen Person, und jeder nur
so in die Gemeinschaft aufgenommen wird: so bedingt
eben dieses ein für jeden eigentümliches, von allen aber
anzuerkennendes Handeln. Wir nennen vorläufig jenes
das universelle und dieses das individuelle Gebiet. In
der allgemeinen Pflichtformel sind beide ineinander ge¬
setzt, mithin ist jedes nur ein Sittliches, wenn es zugleich
auf das andere bezogen wird, und es entstehen uns für
diese beiden Handlungsweisen aus der ursprünglichen
allgemeinen Pflichtformel zwei besondere und abge¬
leitete. Die erste: Handle jedesmal gemäß deiner
Identität mit andern nur so, daß du zugleich
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